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Klagenfurt, 8.Februar 2007

Scha/ Zahl: 360
Dekret über die Errichtung 

„Katholische Pädagogische Hochschuleinrichtung Kärnten“ (KPHE Kärnten)

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte für den katholischen Religionsunterricht wurde bisher in der Diözese Gurk in der Religionspädagogischen Akademie (Kirchl. Verordnungsblatt vom 25.6.1975) und im Religionspädagogischen Institut (Kirchl. Verordnungsblatt vom 30.3.1977) der Diözese Gurk durchgeführt. Aufgrund der staatlichen Neuordnung der LehrerInnenbildung werden diese beiden kirchlichen Bildungseinrichtungen mit 30. September 2007 aufgelöst. Die kirchliche Bildungsarbeit der Diözese Gurk in pädagogischen Berufsfeldern muss deshalb neu geordnet werden, um die erforderliche Qualität und die Erfüllung staatlicher Vorgaben weiterhin zu sichern und zu gewährleisten. 

Deshalb errichte ich gemäß CIC can. 113–123 mit Wirksamkeit vom 8. Februar 2007 die „Katholische Pädagogische Hochschuleinrichtung Kärnten“ („KPHE Kärnten“) und ordne der KPHE Kärnten als Diözesane Servicestellen die Diözesanbibliothek, die Mediathek und die Servicestelle für Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsbehelfe zu. Die noch bis zum 30.9.2007 in den beiden kirchlichen Bildungseinrichtungen der Religionspädagogischen Akademie und des Religionspädagogischen Institutes der Diözese Gurk durchzuführende Bildungsarbeit wird ab 1.10.2007 in der KPHE Kärnten entsprechend den neuen Anforderungen des Hochschulgesetzes 2005 weitergeführt. Für die Führung, Erhaltung und Organisation der Katholischen Pädagogischen Hochschuleinrichtung Kärnten wird ein eigenes Statut erlassen.

Einsetzung des Beirates der KPHE Kärnten

Nach der konstituierenden Sitzung am 8.2.2007 bestätigt der hwst. Herr  Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz den Beirat der Katholischen Pädagogischen Hochschuleinrichtung Kärnten als Steuerungs-, Kontroll- und Aufsichtsorgan der KPHE Kärnten. Die erste Funktionsperiode dauert vom 8.2.2007 bis 30.9.2010. Jede weitere Funktionsperiode dauert fünf Jahre. Eine Wiederbestellung für die unmittelbar folgende Funktionsperiode ist zulässig. 

Dem Beirat gehören an: Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz als Vorsitzender des Beirates

Weitere stimmberechtigte Mitglieder: Prof. Mag. Birgit Leitner, Leiterin des Bischöflichen Schulamtes - Geschäftsführende Vorsitzende; Mag. Sr. Pallotti Findenig, Mitglied des Bischöflichen Konsistoriums; Mag. Franz Lamprecht, Direktor der Finanzkammer der Diözese Gurk, Finanzberatung und -prüfung; Mag. Hermann Josef Repplinger, Direktor des Theologischen Institutes Klagenfurt - Schriftführer; Dr. Hansjörg Schoi, Rechtsreferent des Bischöflichen Schulamtes (für die Dauer der Anstellung im Bischöflichen Schulamt).

Mitglieder mit beratender Stimme: HR Dr. Irmgard Moser, Landesschulrat für Kärnten; Prof. Mag. Lieselotte Wolf, Leiterin des Religionspädagogischen Institutes und der Religionspädagogischen Akademie der Diözese Gurk; FI Prof. Mag. Anton Boschitz, Vertretung für den Bereich des Minderheitenschulwesens; N.N., ab 1.10.2007 zu wählende/r Vorsitzende/r der Studienkommission der KPHE Kärnten. 

Die Aufgaben des Beirates werden im Statut der Katholischen Pädagogischen Hochschuleinrichtung Kärnten geregelt.

Betrauung mit der Institutsleitung:

Unter der Leitung des Diözesanbischofs wurde in der Sitzung des Beirates der „Katholischen Pädagogischen Hochschuleinrichtung Kärnten“ (KPHE Kärnten) am Dienstag, 17. April  2007, folgender einstimmiger Beschluss gefasst: Frau Direktor Prof. Mag. Lieselotte WOLF wird vom Diözesanbischof ab 01.10.2007 mit der provisorischen Leitung des Instituts für Religionspädagogik und angewandte Theologie der KPHE Kärnten betraut. Diese Betrauung ist befristet auf längstens 3 Jahre, das ist bis 30.09.2010. Beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur ist die Institutsleitung für das Institut für Religionspädagogik und angewandte Theologie der KPHE Kärnten als Planstelle beantragt worden. Im Falle einer Zuerkennung der beantragten Planstelle ist deren Besetzung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und dem Statut der KPHE Kärnten durchzuführen. Die am 17.04.2007 beschlossene provisorische Betrauung würde damit aufgehoben sein. 

Lic. Michael Kristof, Kanzler                                                              Dr. Alois Schwarz, Diözesanbischof
